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358/2021 

 
Die Gesellschafterversammlung der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH hat am 29.03.2021 den 
Jahresabschluss zum 31.12.2019 festgestellt und über die Verwendung des Jahresergebnisses in der 
Gesellschafterversammlung vom 29.03.2021 wie folgt beschlossen: 
 
Der Jahresabschluss 2019 und der Lagebericht in der von der Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner 
GmbH & Co. KG geprüften Form werden festgestellt. Der nach Verrechnung der Erträge aus Ver-
lustübernahme verbleibende Jahresfehlbetrag von 1.013.774,53 EUR wird mit den bestehenden Ge-
winnrücklagen verrechnet. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 01.06.-15.06.2021 im Verwaltungsge-
bäude des Flughafens Paderborn/Lippstadt, Flughafenstraße 33,33142 Büren-Ahden, zur Einsicht-
nahme aus. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 und des Lageberichtes der Flughafen 
Paderborn/Lippstadt GmbH beauftragte Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG hat 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH 
 
Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Flughafen Pader-
born/Lippstadt GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Ka-
pitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit 

Wir verweisen auf die Angaben im Anhang (Abschn. I.1. und Abschn. V) sowie im Lagebericht (Abschn. 
III), in denen die gesetzlichen Vertreter folgendes beschreiben: die Gesellschaft hat im September 2020 
Insolvenzantrag gestellt, das Insolvenzverfahren wurde am 1. Dezember 2020 eröffnet, Gericht und 
Gläubigerversammlung haben dem vorgelegten Insolvenzplan Ende 2020/Anfang 2021 zugestimmt. 
Es erfolgt eine Planinsolvenz in Eigenverwaltung zur Sanierung und Fortführung der Gesellschaft. Dar-
über hinaus erwartet die Gesellschaft für 2021eine Deckungslücke in Höhe von 2 Mio. € bei der Finan-
zierung der Flugsicherungskosten durch den Bund. 

 

Diese Ereignisse und Gegebenheiten (mögliches Scheitern der Planinsolvenz sowie Nichtdeckung der 
erwarteten Finanzierungslücke Flugsicherungskosten 2021) deuten auf das Bestehen einer wesentli-
chen Unsicherheit hin, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und die ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 
Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt. Unsere Prüfungsurteile sind bezüglich dieses Sachverhalts nicht modifi-
ziert. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Be-
langen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha-
ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht  
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und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 
 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-
einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und des Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrich-
tigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft ab-
zugeben. 
 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-
gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf  
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der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem  

 

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 
 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsori-
entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil 
zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 

 

Dortmund, den 15. Februar 2021 
 
 Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner 
 GmbH & Co. KG 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
 
                                                             gez.                                                       gez. 
 Knöller  Börner 
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin 
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359/2021 
 

 PAD Security Services GmbH 
 
 
 
 

Die Gesellschafterversammlung der PAD Security Services GmbH hat auf Empfehlung des Aufsichts-

rates der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH am 29.03.2021 den von der Dr. Bergmann, Kauff-

mann und Partner GmbH & Co. KG geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsver-

merk versehenen Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2019 festgestellt. 

 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 01.06.-15.06.2021 im Verwaltungs-

gebäude des Flughafens Paderborn/Lippstadt,  

Flughafenstraße 33, 33142 Büren-Ahden, zur Einsichtnahme aus.  

gez. 
 
i.A.  Eckert   
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360/2021 
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361/2021 
 
Öffentliche Zustellung 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt – Führerscheinstelle) vom 01.02.2021, Az.: 362150-18.02.85 an 
 
Herrn 
Serverdjan Salihi, geb: 18.02.1985 
letzte bekannte Anschrift: Mälzerstr. 58, 33098 Paderborn 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 15.03.2021 (Az.: 362150-06.11.74) kann beim Kreis Pader-
born - Straßenverkehrsamt / Fahrerlaubnisbehörde - , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 112, 
während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 
16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Junge 
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362/2021 
 
Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Schreibens des Kreises Paderborn 
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird das Schreiben des Kreises Paderborn, Amt 32 (Ordnungs-
amt) vom 17.05.2021, Az.: 32/3250 35 an 
 
die S & G Stone and Glassequipment UG (haftungsbeschränkt) 
vertreten durch den Geschäftsführer 
Herrn James Edmund Corbett 
letzte bekannte Betriebsstätte 
Schulze-Delitzsch-Weg 2 
33175 Bad Lippspringe 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort der Empfängerin 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist bzw. sie im Fall des § 9 Verwaltungszustellungsgesetz nicht möglich ist oder keinen Erfolg verspricht.  
 
Das Schreiben des Kreises Paderborn vom 17.05.2021 (Az.: 32/3250 35) kann beim Kreis Paderborn 
– Amt 32, Aldegreverstr. 10 - 14, 33102 Paderborn, Gebäudeteil C, Zimmer C.00.06, während der 
üblichen Sprechzeiten (Mo – Fr: 08:30 – 12:00 Uhr, Do: 14:00 – 18:00 Uhr und nach Vereinbarung) 
eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schreiben gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Gottwick 
   



                                                                  Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 

78. Jahrgang 26. Mai 2021               Nr. 124 / S. 10    

 

 
363/2021 
 
 
Öffentliche Zustellung 
 

 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt – Führerscheinstelle) vom 20.05.2021, Az.: 362150-03.11.71 an 
 
Herrn 
Arkadiusz Stanislaw Kusz 
Kappellenberg 3, 33142 Büren  
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 20.05.2021 (Az.: 362150-03.11.71) kann beim Kreis Pader-
born - Straßenverkehrsamt / Fahrerlaubnisbehörde - , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 112, 
während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 
16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Junge 
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364/2021 

 
 
  



                                                                  Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 

78. Jahrgang 26. Mai 2021               Nr. 124 / S. 12    

 

 
365/2021 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
Az.: 66.3/40093-21-600 
 

Änderung einer Windenergieanlage in Borchen-Dörenhagen 
 
 
Die PaderPlan GbR, Eggestraße 12, 33178 Borchen, beantragt gemäß § 16 Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG) die Genehmigung zur wesentlichen Änderung einer Windenergieanlage des Typs 
Enercon E-82 E2 durch Leistungserhöhung zur Nachtzeit von 0 kW auf 2.300 kW. Der Standort der 
Windenergieanlage ist in Borchen, Gemarkung Dörenhagen, Flur 3, Flurstücke 275 und 266.   
 
Weitere Angaben zu dem Vorhaben können den ausgelegten Anträgen und den zugehörigen Antrags-
unterlagen entnommen werden. 
 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Änderung im Sinne 
des § 16 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang 1 zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für das Verfahren und die Zulassungsentscheidung 
ist der Kreis Paderborn zuständig.  
 
Die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung wurde gemäß § 5 i.V.m. § 9 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) mit Vorprüfung vom 08.02.2021 festgestellt. Am 
04.05.2021 wurde ein entsprechender UVP-Bericht durch die Antragstellerin vorgelegt.  
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. 
BImSchV) und § 19 UVPG wird das Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den zugehörigen Antragsunterlagen (UVP-Bericht, Schallimmissionsprognose) liegt in 
der Zeit vom   
 

04.06.2021 bis einschließlich 05.07.2021 
 
bei der  
 

- Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz, Zimmer 
C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, Terminvereinbarung unter Telefonnummer 
05251 308-6668, und der   
 

- Gemeinde Borchen, Bauverwaltung, Unter der Burg 1, 33178 Borchen, Terminvereinbarung 
unter den Telefonnummern 05251 3888-135 oder 05251 3888-233,  
 

aus und können dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen wer-
den.  
 
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter http://www.kreis-paderborn.de/kreis_pader-
born/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen- 
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Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php und auf dem UVP-Portal unter 
www.uvp-verbund.de veröffentlicht. 
 
Der UVP-Bericht enthält gebündelte Angaben bzgl. der zu erwartenden Umweltauswirkungen auf die 
Schutzgüter des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Menschen, insbesondere die 
menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und Landschaft, kulturelles Erbe  
 
 
 
und sonstige Sachgüter) sowie zu den Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. Angaben zu 
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind der Schallimmissionsprognose zu entnehmen.  
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis einen Monat nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 05.08.2021) schriftlich oder zur Niederschrift bei den 
vorstehend genannten Behörden oder elektronisch unter fb66@kreis-paderborn.de erhoben werden. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei den vorstehend genannten Behörden. Mit Ablauf dieser Frist sind für die Genehmigungsver-
fahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
Dies gilt nicht für ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzu-
geben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Einwen-
ders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurtei-
lung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen die Vorhaben erhobenen Einwendungen mit der Antragstellerin und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung öf-
fentlich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungs-
behörde zunächst auf den 17.08.2021 ab 09:30 Uhr anberaumt.  
 
Der Erörterungstermin wird im Raum A.01.09 (Großer Sitzungssaal) der Kreisverwaltung Paderborn, 
Aldegreverstr. 10-14, 33102 Paderborn durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung an dem darauffol-
genden behördlichen Arbeitstag zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt.  
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus beson-
deren Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, 
die Vertreter der Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, so-
wie deren rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausbleiben 
der Vertreter der Antragstellerin oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine 
gesonderte Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag und 
über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
Im Auftrag 
gez. Kasmann  

http://www.uvp.nrw.de/
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366/2021 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
Az.: 66.3/40092-21-600 
 

Änderung einer Windenergieanlage in Borchen-Dörenhagen 
 
 
Die Mönikes Energie GmbH & Co. KG, Eggestraße 12, 33178 Borchen, beantragt gemäß § 16 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) die Genehmigung zur wesentlichen Änderung einer Windenergie-
anlage des Typs Enercon E-115 durch Umstellung auf den Typ Enercon E-115 EP3 E3 in Borchen, 
Gemarkung Dörenhagen, Flur 3, Flurstücke 222, 270 und 275.  
 
Die Windenergieanlage hat nach Typenwechsel die folgenden technischen Merkmale:  
 

Typ Enercon E-115 EP3 E3 

Leistung 4.200 kW 

Nabenhöhe 148,98 m  

Rotordurchmesser 115,71 m  

Gesamthöhe 206,84 m  

 
Weitere Angaben zu dem Vorhaben können den ausgelegten Anträgen und den zugehörigen Antrags-
unterlagen entnommen werden. 
 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Änderung im Sinne 
des § 16 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang 1 zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für das Verfahren und die Zulassungsentscheidung 
ist der Kreis Paderborn zuständig.  
 
Die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung wurde gemäß § 5 i.V.m. § 9 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) mit Vorprüfung vom 08.02.2021 festgestellt. Am 
04.05.2021 wurde ein entsprechender UVP-Bericht durch die Antragstellerin vorgelegt.  
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. 
BImSchV) und § 19 UVPG wird das Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den zugehörigen Antragsunterlagen (Gutachten zur Standorteignung (Turbulenzgutach-
ten), Gutachten zu Risiken durch Eiswurf und Eisfall, UVP-Bericht, Schallimmissionsprognose) liegt in 
der Zeit vom   
 

04.06.2021 bis einschließlich 05.07.2021 
 
bei der  
 

- Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz, Zimmer 
C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, Terminvereinbarung unter Telefonnummer 
05251 308-6668, und der   
 



                                                                  Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 

78. Jahrgang 26. Mai 2021               Nr. 124 / S. 15    

 

-  
 

- Gemeinde Borchen, Bauverwaltung, Unter der Burg 1, 33178 Borchen, Terminvereinbarung 
unter den Telefonnummern 05251 3888-135 oder 05251 3888-233,  
 

aus und können dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen wer-
den.  
 
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter http://www.kreis-paderborn.de/kreis_pader-
born/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-
Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php und auf dem UVP-Portal unter 
www.uvp-verbund.de veröffentlicht. 
 
Der UVP-Bericht enthält gebündelte Angaben bzgl. der zu erwartenden Umweltauswirkungen auf die 
Schutzgüter des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Menschen, insbesondere die 
menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter) sowie zu den Wechselwirkungen zwi-
schen den Schutzgütern. Detaillierte Angaben zu Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind der 
Schallimmissionsprognose sowie dem Gutachten zu Risiken durch Eiswurf und Eisfall zu entnehmen. 
Auswirkungen auf benachbarten Windenergieanlagen sind im Gutachten zur Standorteignung darge-
stellt.  
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis einen Monat nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 05.08.2021) schriftlich oder zur Niederschrift bei den 
vorstehend genannten Behörden oder elektronisch unter fb66@kreis-paderborn.de erhoben werden. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei den vorstehend genannten Behörden. Mit Ablauf dieser Frist sind für die Genehmigungsver-
fahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
Dies gilt nicht für ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzu-
geben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Einwen-
ders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurtei-
lung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen die Vorhaben erhobenen Einwendungen mit der Antragstellerin und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung öf-
fentlich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungs-
behörde zunächst auf den 17.08.2021 ab 09:30 Uhr anberaumt.  
 
Der Erörterungstermin wird im Raum A.01.09 (Großer Sitzungssaal) der Kreisverwaltung Paderborn, 
Aldegreverstr. 10-14, 33102 Paderborn durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung an dem darauffol-
genden behördlichen Arbeitstag zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt.  
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus beson-
deren Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, 
die Vertreter der Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, so-
wie deren rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 

http://www.uvp.nrw.de/
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Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausbleiben 
der Vertreter der Antragstellerin oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine 
gesonderte Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag und 
über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
Im Auftrag 
gez.  
 
Kasmann 
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367/2021 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
Az.: 66.3/40399-21-600  
   

Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage in Borchen-Dörenhagen 
 
Die MRA Wind GbR, Eggestraße 12, 33178 Borchen, beantragt gemäß § 4 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage 
des Typs Enercon E-138 EP3 E2 mit einer Nabenhöhe von 160,00 m, einem Rotordurchmesser von 
138,25 m und einer Nennleistung von 4.200 kW.  
 
Die Windenergieanlage hat die folgenden technischen Merkmale: 
 

Typ  Enercon E-138 EP3 E2 

Leistung 4.200 kW 

Nabenhöhe 160,00 m 

Rotordurchmesser 138,25 m  

Gesamthöhe 229,13 m 

 
 
Weitere Angaben zu den Vorhaben können den ausgelegten Anträgen und den zugehörigen Antrags-
unterlagen entnommen werden. 
 
Bei den beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des 
§ 4 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang 1 zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anla-
gen (4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für das Verfahren und die Zulassungsentscheidung ist 
der Kreis Paderborn zuständig.  
 
Für die Vorhaben wurde gemäß § 7 Abs. 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt. Der Entfall der Vorprüfungen 
wird von der Genehmigungsbehörde als zweckmäßig erachtet. Am 06.04.2021 wurde ein entsprechen-
der UVP-Bericht durch die Antragstellerin vorgelegt. 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. 
BImSchV) und § 19 UVPG wird das Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den zugehörigen Antragsunterlagen (UVP-Bericht, Landschaftspflegerischer Begleit-
plan, Artenschutzfachbeitrag, Schattenwurftechnische Stellungnahme, Schallimmissionsprognose, 
Gutachten zur Standorteignung (Turbulenzgutachten), Gutachten zu Risiken durch Eiswurf und Eisfall), 
liegt in der Zeit vom 
 

04.06.2021 bis einschließlich 05.07.2021 
 
bei der  

- Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz, Zimmer 
C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, Terminvereinbarung unter Telefonnummer 
05251 308-6668, und der  
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-  
 

- der Gemeinde Borchen, Bauverwaltung, Unter der Burg 1, 33178 Borchen, Terminvereinbarung 
unter den Telefonnummern 05251 3888-135 oder 05251 3888-233, 

aus und können dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen wer-
den.  
 
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter http://www.kreis-paderborn.de/kreis_pader-
born/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-
Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php und auf dem UVP-Portal unter 
www.uvp-verbund.de veröffentlicht. 
 
Der UVP-Bericht enthält gebündelte Angaben bzgl. der zu erwartenden Umweltauswirkungen auf die 
Schutzgüter des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Menschen, insbesondere die 
menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter) sowie zu den Wechselwirkungen zwi-
schen den Schutzgütern. Angaben zu Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind der Schatten-
wurftechnischen Stellungnahme, der Schallimmissionsprognose sowie dem Gutachten zu Risiken 
durch Eiswurf und Eisfall zu entnehmen. Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere werden im Arten-
schutzfachbeitrag untersucht. Eine Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft ist Gegenstand 
des Landschaftspflegerischen Begleitplanes. Auswirkungen auf benachbarten Windenergieanlagen 
sind im Gutachten zur Standorteignung dargestellt.  
 
Einwendungen gegen die Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis einen Monat nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 05.08.2021) schriftlich oder zur Niederschrift bei den 
vorstehend genannten Behörden oder elektronisch unter fb66@kreis-paderborn.de erhoben werden. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei den vorstehend genannten Behörden. Mit Ablauf dieser Frist sind für die Genehmigungsver-
fahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
Dies gilt nicht für ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzu-
geben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Einwen-
ders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurtei-
lung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen die Vorhaben erhobenen Einwendungen mit der Antragstellerin und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung öf-
fentlich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungs-
behörde zunächst auf den 17.08.2021 ab 09:30 Uhr anberaumt. Der Erörterungstermin wird im Raum 
A.01.09 (Großer Sitzungssaal) der Kreisverwaltung Paderborn, Aldegreverstr. 10-14, 33102 Paderborn 
durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung an dem darauffolgenden behördlichen Arbeitstag zu glei-
cher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt.  
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus beson-
deren Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, 
die Vertreter der Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, so-
wie deren rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 

http://www.uvp.nrw.de/
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Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausbleiben 
der Vertreter der Antragstellerin oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine 
besondere Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag und 
über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
Im Auftrag 
gez.  
 
Kasmann 
 


